
Niederschrift der öffentlichen LAG-Sitzung 
 

in der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen, 
Amtssitz Herrstein, Wappensaal am 11.12.2025, 

 

 
 
Beginn: 14.00 Uhr Ende: 15.15 Uhr  
 
 
 

Teilnehmer: 
 

Mitglieder Bereich Wirtschafts- und Sozialpartner (Stimmberechtigt: 11) 
 

Anwesend (7): 
 

Becker, Birgit Richard Hans Becker GmbH 

Becker, Ralf Verein „Ebbes von Hei“   
Gisch, Anneliese Bauern und Winzerverband 
Mai, Ulrike  Live Soziale Chancen e.V. 
Merschbächer, Dr. Günter MBC Merschbächer Consulting 
Meyer, Walburga  Hochwald Ferienland e.V.   
Roth, Anette Landfrauenverband 
 
Vertreter für fehlende Mitglieder im Bereich Wi.-So.-Part. (stimmberechtigt als fester Vertreter laut Beschluss), anwesend (1): 
 

Gemmel-Zeimentz, Doro Bauern und Winzerverband  
 
Vertreter für fehlende Mitglieder im Bereich Wi.-So.-Part. (gleiche Organisation, stimmber. per vorl. Vollmacht) (0): 
 

 

Vertreter für fehlende Mitglieder im Bereich Wi.-So.-Part. (mit Stimmübertragung auf Mitglied Wi-So.Partner) (3) 
 

Becker, Birgit Metzen, Frank (Maschinenring Hunsrück GmbH) 
Gisch, Anneliese für Eiden, Markus (KLE Energie GmbH) 
Meyer, Walburga  für Stephan, Kathrin (Herbert Stephan KG) 
 
Mitglieder Bereich Zivilgesellschaft (Stimmberechtigte: 9) 
 

Anwesend (4): 
 

Clemens, Jörg Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.  
Dieffenbacher, Reiner NABU Kreisgruppe Birkenfeld e.V. 
Koch, Michael Freundeskreis Nationalpark Hunsrück-Hochwald e.V.  
Mildenberger, Reiner Landschaftspflegeverband Birkenfeld e.V. 
 

Vertreter für fehlende Mitglieder im Bereich Zivilges. (stimmberechtigt als fester Vertreter laut Beschluss), anwesend (0): 
 

  

Vertreter für fehlende Mitglieder im Ber. Zivilgesellschaft (gleiche Organisation, stimmber. per vorl. Vollmacht), anwesend (0): 
 

Vertreter für fehlende Mitglieder im Bereich Zivilgesellschaft (mit Stimmübertragung auf Mitglied Zivil-Ges.), anwesend (3): 
 

Clemens, Jörg für Görg, Klaus (Hunsrückverein e.V.) 
Koch, Michael für Reicherts, Alfred (FV Deutsche Edelsteinstraße e.V.) 
Mildenberger, Reiner für Lommatzsch, Benjamin (Jugendvertreter Landjugend Birkenfeld)  
 
Es fehlten (2): 

Eiden-Steinhoff, Maria BUND Kreisgruppe TR-SAB e.V. 
Graham, Marion Jugendhof Gräfendhron GmbH  

 
Öffentliche Mitglieder (Stimmberechtigte: 11): 
 

Vorsitzender (1): 
 

Ding, Stefan Bürgermeister VG Hermeskeil  
 

Anwesend (5): 
 

Frühauf, Frank OBM Stadt Idar-Oberstein 
König, Matthias BM VG Birkenfeld 
Müller, Iris Hunsrück Touristik GmbH 
Reichelt, Sabrina für Naturpark Saar-Hunsrück e.V.  
Weber, Uwe BM VG Herrstein-Rhaunen 
  



Niederschrift zur öffentlichen, 8. Sitzung der LAG-Erbeskopf am 11.12.2025 Seite 2 
 
 
Vertreter für fehlende öffentliche Mitglieder (stimmberechtigt laut Beschluss – Beigeordnete), anwesend (3): 
 

Erz, Karl-Heinz für Besiri, Arianit (BM Gemeinde Morbach) 
Hebel, Rouven für Alsfasser, Bernd (VG Baumholder) 
Jochem, Detlef für Breitbach, Tamara (VG Thalfang am Erbeskopf) 
 

Vertreter für fehlende öffentliche Mitglieder (stimmberechtigt per vorliegender Vollmacht), anwesend (0 
 

Vertreter für fehlende öffentliche Mitglieder (mit Stimmübertragung auf anderes öffentliches Mitglied) (1): 
 

Ding, Stefan für Nickels, Stephanie (BM VG Ruwer) 
 

Es fehlte (1): 
Dixius, Jürgen BM VG Saarburg-Kell 
 
Beratende Mitglieder (8, nicht stimmberechtigt): 
 

Anwesend (0): 
 

 

Vertreter für fehlende Berater (laut Beschluss) anwesend (0): 
 

Vertreter für fehlende Berater - mit Vollmacht (2): 
 

Prietzel, Tobias für Biehl, Christina (WiFöG KV Birkenfeld) 
Spieles, Matthias für Egidi, Dr. Harald (Nationalpark Hunsrück-Hochwald) 
 
Es fehlten: (6): 
E  

Alles, Torben DLR Mosel   
Goßler, Philipp KV Bernkastel-Wittlich   
Kleinwächter, Charlotte Energieagentur Rheinland-Pfalz 
Maier, Olaf ADD Trier   
Strupp, Cornelia KV Trier-Saarburg   
Wölbert, Elisa DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück 

 
Vertreter der LAG-Geschäftsstelle (1 nicht stimmberechtigt): 
 

Anwesend (2): 
 

Philippi, Anne Lena Mitarbeiterin LAG Erbeskopf  
Schleimer, Iris Geschäftsführerin LAG Erbeskopf 

 
Die Teilnehmerliste ist dieser Niederschrift in der Anlage 1 beigefügt. 
 
 
Beschlussfähigkeit laut § 11 der Geschäftsordnung (Prüfung am Sitzungsbeginn): 
 

Quorum 1: Die LAG ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder 
anwesend bzw. ordnungsgemäß vertreten ist. 
Quorum 1 ist zu Beginn dieser Sitzung erfüllt, von den 31 stimmberechtigten Mitgliedern/Vertretern sind 30 
Personen bzw. Stimmberechtigungen in der Sitzung vertreten (96,77 %). 
 

Quorum 2: Von den anwesenden Mitgliedern müssen mindestens 50 % den Wirtschafts- und Sozialpartnern 
und anderen Vertretern der Zivilgesellschaft zuzuordnen sein.  
Quorum 2 ist zu Beginn dieser Sitzung erfüllt, von den 31 stimmberechtigten Mitgliedern/Vertretern sind 20 
Personen aus dem Bereich Wirtschaft-, Sozialpartner sowie Zivilgesellschaft in der Sitzung vertreten (64,5 %). 
 

Quorum 3: Von den anwesenden Mitgliedern darf keine der drei Gruppen der Vertreter öffentlicher Stellen, der 
Wirtschafts- und Sozialpartner sowie der Zivilgesellschaft mehr als 49 % der Stimmrechte haben. Laut 
Geschäftsordnung (§ 11 Abs. 1) reicht es aus, wenn mindestens 50 % der Stimmen von nicht-öffentlichen 
Partnern stammen. 
Quorum 3 wird bei jeder Auswahlentscheidung geprüft und die Prozentzahl wird beim Abstimmungsergebnis 
dokumentiert 
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Öffentliche Sitzung: 
 

Tagesordnung: 
 

Eröffnung – Begrüßung – allgemeine Informationen  
 

1. Beschluss zu einer personellen Änderung 
 

2. Info zur abschließenden Befragung der FP 2014-2020 (Survio) 
 

3. Beschluss zum Entwurf der Abschlussevaluierung FP 2014-2020 
 

4. Beschluss Kooperationsvorhaben Sportbund  mit Beschluss Kooperationsvertrag 
 

5. Info zum Umsetzungsstand der aktuellen Förderperiode 
 

6. Beschluss zu einer Maßnahme 04 d) - Bodenordnung – Flurbereinigung  
 

7. Beschluss zu einer Maßnahme M 4.3.C – Wegebau 
 

8. Beschluss zu Mehrkosten und Kooperationsvertrag „Ebbes von Hei“ 
 

9. Terminvorschau – Planung 2026 
 

10. Beschluss zu einem neuen, 7. Förderaufruf LEADER 
 
Die Einladung sowie die Tagesordnung zur LAG-Sitzung wurden am 26.11.2025 an alle LAG-Mitglieder 
versandt. Die zugehörigen Sitzungsunterlagen wurden gemäß § 10 der Geschäftsordnung am 03.12.2025 
(fristgerecht mindestens eine Woche vor Sitzungsbeginn) für die LAG-Mitglieder in der Leitz-Cloud (Zugang 
über den internen Bereich auf der LAG WEB-Seite) zur Verfügung gestellt. 
 
 

Eröffnung - Begrüßung – Informationen 
 

Begrüßung 
 

Der Vorsitzende, Herr Bürgermeister Stefan Ding begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass zur 8. Sitzung 
der Förderperiode 2023 - 2027 form- und fristgerecht eingeladen wurde. 
Die heutige Sitzung findet in Herrstein im Amtssitz der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen statt. 
Herr Bürgermeister Ding informiert darüber, dass Herrstein schon im Mittelalter (zu einem wichtigen 
Verwaltungssitz ausgebaut wurde und bereits im 15. Jahrhundert das Stadtrecht erhielt. Herr 
Bürgermeister Weber ergänzt, dass dies bereits 1428 der Fall war, was zur Entstehung prächtiger 
Fachwerkhäuser geführt hat. Deren Erhaltung bzw. Wiederherstellung hat die LAG Erbeskopf ja 
bereits mehrfach gefördert, so dass Herrstein heute in neuem Glanz erscheint. Der Vorsitzende 
empfiehlt einen Rundgang im Anschluss an die Sitzung.  
Er bedankt sich beim Hausherrn, Herrn Uwe Weber, der zu dieser Sitzung Räumlichkeiten und 
Getränke zur Verfügung stellt. 
 

Änderungen der Tagesordnung  
 

Der Vorsitzende beantragt die Änderung der Tagesordnung, aufgrund von zwei sehr kurzfristig 
eingegangen Anträgen. Es sollen die Tagesordnungspunkte 7 und 8 ergänzt werden. 
Die Beschlussfassung erfolgt auf Vorschlag des Vorsitzenden. Es ergeht folgender 
 

Beschluss 1:  Die LAG Erbeskopf stimmt der Änderung/Erweiterung der Tagesordnung wie folgt 
zu: Neu kommt der Tagesordnungspunkt 7 hinzu „Beschluss zu einer Maßnahme 
M 4.3.C – Wegebau“. 
Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte verschieben sich entsprechend nach 
hinten. 

 

Abstimmungsergebnis: 28 Stimmberechtigte  
  WiSo-Partner (= 39,29 %)     11 Ja-Stimmen 
  Vertreter der Zivilgesellschaft: (= 25,00 %)       7 Ja-Stimmen 
  Öffentliche Vertreter, inkl. Vorsitzender: (= 35,71 %)     10 Ja-Stimmen 
 
  



Niederschrift zur öffentlichen, 8. Sitzung der LAG-Erbeskopf am 11.12.2025 Seite 4 
 
 

Beschluss 2:  Die LAG Erbeskopf stimmt der Änderung/Erweiterung der Tagesordnung wie folgt 
zu: Neu kommt der Tagesordnungspunkt 8 hinzu „Beschluss zu Mehrkosten und 
Kooperationsvertrag „Ebbes von Hei“.  
Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte verschieben sich entsprechend nach 
hinten. 

 

Abstimmungsergebnis: 28 Stimmberechtigte  
  WiSo-Partner (= 39,29 %)     11 Ja-Stimmen 
  Vertreter der Zivilgesellschaft: (= 25,00 %)       7 Ja-Stimmen 
  Öffentliche Vertreter, inkl. Vorsitzender: (= 35,71 %)     10 Ja-Stimmen 
 
1. Beschluss zu einer personellen Änderung 
 

Änderung der Vertretung im Bereich der Wirtschafts- und Sozialpartner  
 

Die zugehörige Vorlage zu diesem Tagesordnungspunkt wurde den LAG-Mitgliedern am 03.12.2025 in der 
Leitz-Cloud (Zugang über den internen Bereich auf der LAG WEB-Seite) zur Verfügung gestellt. 
 

Frau Liselotte Wegener, General Managerin des Ferienparks Landal Hochwald in Kell am See wurde am 
21.03.2023 (Beginn der Förderperiode 2023-2027) als Vertreterin von Frau Walburga Meyer vom Hochwald 
Ferienland e.V. in die LAG-Mitgliederversammlung gewählt. 
 

Da Frau Wegener zum 31.12.2025 ihren Ruhestand antritt hat sie die LAG-Geschäftsstelle mit Schreiben vom 
22.10.2025 darauf hingewiesen.  
Sie schlägt darin ihre Nachfolgerin Frau Marion Palzer auch als Nachfolgerin in die LAG-Versammlung vor. 
 

Von der Beschlussfassung ausgeschlossen durch Selbstanzeige ist Frau Meyer, da es sich um ihre direkte 
Vertretung handelt. Da Frau Meyer für die gesamte Sitzung das Stimmrecht von Frau Stephan (Herbert Stephan 
KG) erhalten hat, zählt diese übertragene Stimme bei der Abstimmung zu diesem Top ebenfalls als befangen, 
(da hier keine objektive Abstimmung gewährleistet werden kann) und ist deshalb auch von der Beschluss-
fassung ausgeschlossen. 
 

Die Beschlussfassung erfolgt auf Vorschlag des Vorsitzenden. Es ergeht folgender 
 

Beschluss:  Die LAG Erbeskopf beschließt die Aufnahme von Frau Marion Palzer vom 
Ferienpark Landal Hochwald als Vertreter/in von Frau Walburga Meyer (Hochwald 
Ferienland e.V.) im Bereich der Wirtschafts- und Sozialpartner in die LAG-
Mitgliederversammlung.  
Gleichzeitig beschließt die LAG-Versammlung die Anlage 1 zur Geschäftsordnung 
(Aufzählung der LAG-Mitglieder) entsprechend dieser Änderungen anzupassen. 

 

Abstimmungsergebnis: 26 Stimmberechtigte (ohne Fr Meyer und die Stimme von Fr. Stephan)  
  WiSo-Partner (= 34,62 %)       9  Ja-Stimmen 
 Vertreter der Zivilgesellschaft: (= 26,92 %)       7 Ja-Stimmen 
  Öffentliche Vertreter, inkl. Vorsitzender: (= 38,46 %)     10 Ja-Stimmen 

 
Die aktuelle Mitgliederliste ist in der Anlage 2 beigefügt und wird auf der LAG WEB-Seite veröffentlicht. 

 
2. Information zur abschließenden Befragung der Förderperiode 2014-2020 
 

Um Reflektionen zur Abschlussevaluierung der Förderperiode 2014-2020 zu erhalten, hat die LAG Erbeskopf 
im November 2025 eine anonyme Online-Umfrage über die Plattform Survio initiiert. Die Umfrage hatte eine 
Laufzeit von 14 Tagen und 49 Personen (überwiegend Projektträger - von knapp 200 Befragten) haben daran 
teilgenommen.  
 

Die detaillierten Ergebnisse dieser Survio-Umfrage sowie die zugehörige Vorlage zu diesem Tagesordnungs-
punkt wurden den LAG-Mitgliedern am 03.12.2025 in der Leitz-Cloud (Zugang über den internen Bereich auf 
der LAG WEB-Seite) zur Verfügung gestellt. 
 

Die Resultate der Befragung sind in die Abschlussevaluierung (vgl. TOP 3) mit eingeflossen. 
 

Eine Zusammenfassung der Auswertung dieser Befragung wird den LAG-Mitgliedern von Frau Philippi im 
Rahmen einer Power-Point-Präsentation vorgestellt.  
Diese Präsentation ist dieser Niederschrift in der Anlage 3 beigefügt. 
 

Herr Oberbürgermeister Frühauf möchte wissen, ob es Vergleichszahlen anderer LAGen von Befragungen zur 
Abschlussevaluierung gibt.  
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Frau Schleimer weist darauf hin, dass es keine einheitlichen Befragungen gibt und somit auch keine Vergleich-
barkeit vorliegt. Die Abschlussevaluierungen anderer rheinland-pfälzischen LAGen sind bisher noch nicht 
veröffentlicht. 
 

Frau Mai regt an, bei zukünftigen Befragungen die Möglichkeit zu offerieren, bei Kritikpunkten ein Gespräch mit 
der LAG-Geschäftsstelle zu führen. 
Frau Schleimer gibt zu bedenken, dass hier eine Rückmeldung im Rahmen anonymer Befragungen eher 
schwierig sein wird, dass man jedoch versucht es zukünftig mit anzubieten. 

 
3. Beschluss zum Entwurf der Abschlussevaluierung der Förderperiode 2014-2020 
 

Die zugehörige Vorlage zu diesem Tagesordnungspunkt sowie der Entwurf der Abschlussevaluierung (40 
Seiten sowie 11 Anlagen) wurde den LAG-Mitgliedern am 03.12.2025 in der Leitz-Cloud (Zugang über den 
internen Bereich auf der LAG WEB-Seite) zur Verfügung gestellt. 
 

Frau Schleimer informiert über die Abschlussevaluierung wie folgt: 
 

Mit Beschluss des 21. LEADER-Lenkungsausschuss vom 25. April 2024 wurde festgelegt, dass die Abgabe 
einer schriftlichen Berichterstattung bis spätestens zum 21. Dezember 2025 erfolgen muss. Die Unterlagen 
der Schlussevaluierung sind bis zu diesem Termin an das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 
und Weinbau zu übersenden. Es wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass eine Fristverlängerung nicht 
möglich ist. Es gab allgemeine Vorgaben und Vorgaben zu den Inhalten der Evaluierung. 
 

In der LAG-Sitzung am 25.03.2025 in Berschweiler (bei Baumholder) hat die LAG Erbeskopf den Beschluss 
gefasst die Abschlussevaluierung durch ein externes Fachbüro durchführen zu lassen. Die dafür vorgesehenen 
Mittel (im Haushalt waren 15.000,- € vorgesehen), sollten über die 10 % projektunabhängigen Mittel der Region 
finanziert werden. Nach Abstimmung der Geschäftsführerin mit anderen, benachbarten LAGen, wurde festgestellt, 
dass diese die Evaluierung selbst verfassen. Um die hohen Ausgaben einzusparen und unter der Maßgabe, 
dass es möglich ist die Abschlussevaluierung eigenständig zu erstellen, wurde diese im November 2025 durch 
die LAG-Geschäftsstelle laut den Vorgaben des Ministeriums erarbeitet. 
 

Im Vorfeld wurde dazu im November 2025 eine Online-Umfrage von Schlüsselpersonen (z.B. LAG-Mitglieder, 
Projektträgern, Beratern etc.) durchgeführt (vgl. TOP 2). 
 

Die Ergebnisse der Abschlussevaluierung 2014-2020 decken sich weitgehend mit den Umfrageergebnissen. 
Sie bestätigen eine insgesamt erfolgreiche Umsetzung der Lokalen Integrierten Ländlichen Entwicklungs-
strategie (LILE). Die Analyse des kontinuierlichen Monitorings sowie der Zielerreichung in den einzelnen 
Handlungsfeldern zeigt, dass wesentliche Entwicklungsimpulse gesetzt werden konnten.  
Zugleich wird deutlich, dass administrative und bürokratische Rahmenbedingungen die Umsetzungs-
geschwindigkeit und die Teilhabe insbesondere kleiner Projektträger erheblich beeinflussen. Es lassen sich 
Erfolge, aber auch Herausforderungen feststellen.  
 

Zusammengefasst: 
Die Umsetzung der LILE verzeichnet in der Förderperiode 2014-2020 deutliche Erfolge: Der Anteil privater 
Projektträger konnte durch angepasste Fördersätze stark erhöht werden, insgesamt konnten 122 Projekte 
realisiert werden. Die Arbeit der LAG trägt spürbar zur Entwicklung des Nationalparks Hunsrück-Hochwald bei, 
insbesondere im Tourismus. Verbesserte Bewertungsverfahren, stabile Bedarfsstrukturen sowie innovative und 
bürgernahe Vorhaben stärken zudem die regionale Identität und fördern neue Netzwerke. Gleichzeitig bleibt 
die Arbeit transparent und gut nachvollziehbar, es existiert eine hohe Zufriedenheit mit der Arbeit der LAG 
Geschäftsstelle. 
Herausfordernd sind jedoch der enorme bürokratische Aufwand, lange Bearbeitungszeiten und fehlende 
durchgehend digitale Prozesse, welche die Projektträger belasten und die Abläufe verzögern. Auch die 
Öffentlichkeitsarbeit bietet noch Optimierungspotenzial. 
 

Die Beschlussfassung erfolgt auf Vorschlag des Vorsitzenden. Es ergeht folgender 
 

Beschluss:  Die LAG Erbeskopf nimmt den vorgelegten Entwurf der „Abschlussevaluierung der 
LAG Erbeskopf für die Förderperiode 2014-2020“ zur Kenntnis und stimmt dem zu. 
Diese Abschlussevaluierung wird durch die LAG-Geschäftsstelle zeitnah beim 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau eingereicht. 

 

Abstimmungsergebnis: 28 Stimmberechtigte  
  WiSo-Partner (= 39,29 %)     11 Ja-Stimmen 
  Vertreter der Zivilgesellschaft: (= 25,00 %)       7 Ja-Stimmen
 Öffentliche Vertreter, inkl. Vorsitzender: (= 35,71 %)     10 Ja-Stimmen 
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4. Beschluss zum Kooperationsvorhaben des Sportbund Rheinhessen mit  
  Beschluss Kooperationsvertrag 
 

Die zugehörige Vorlage zu diesem Tagesordnungspunkt wurde den LAG-Mitgliedern am 03.12.2025 in der 
Leitz-Cloud (Zugang über den internen Bereich auf der LAG WEB-Seite) zur Verfügung gestellt. 
 

Die LAG Erbeskopf erhielt von der LAG Rheinhessen die Anfrage zum Kooperationsvorhaben „Gemeinsam 
mehr bewegen – Sport vereint Seniorinnen und Senioren“.  
 

Frau Philippi stellt diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vor. 
 

Träger des Vorhabens ist der Sportbund Rheinhessen. Dieser möchte mit der „Senioren-Bewegungsbox“ ein 
niederschwelliges, spielerisches und zugleich wirksames Bewegungsangebot für Seniorinnen und Senioren in 
Rheinhessen schaffen. Das Projekt knüpft an das erfolgreiche Bewegungsspiel „Raupe ImmerSport“ für Kinder 
in Kindertagesstätten und Grundschulen an und überträgt dessen Grundidee auf die ältere Generation. 
 

Im Vordergrund steht nicht die sportliche Leistung, sondern das gemeinsame Erleben von Bewegung in 
geselliger Runde. Die Box enthält Bewegungs- und Aktionskarten in sechs unterschiedlichen Kategorien - vom 
Balancieren über Kräftigungsübungen bis hin zu Denksportaufgaben – sowie einen Würfel und eine Auswahl 
an leicht einsetzbaren Sportmaterialien wie Softbällen, Luftballons oder Jongliertüchern. 
Die Wichtigkeit eines solchen Angebots liegt auf der Hand: In der Altersgruppe 60+ steigt das Risiko für 
Bewegungsmangel, Muskelabbau, Gleichgewichtsstörungen und Folgeerkrankungen wie Diabetes oder Herz-
Kreislauf-Probleme deutlich an. Gleichzeitig sind Seniorinnen und Senioren oft von sozialer Isolation betroffen, 
besonders in ländlichen Gebieten. Bewegungsangebote fördern nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern 
wirken auch präventiv gegen Vereinsamung, Depression und kognitive Einschränkungen. Die Senioren-
Bewegungsbox bringt Aktivität und Begegnung dorthin, wo Menschen leben, und macht Bewegung zu einem 
positiven Gemeinschaftserlebnis, das auch ohne sportliche Vorerfahrung Spaß macht. 
 

Die „Senioren-Bewegungsbox“ wird wir im Verbandsgebiet des Sportbundes Rheinhessen an soziale 
Senioreneinrichtungen und Organisationen für Senioren, wie ASB, Caritas, DRK, Malteser usw. kostenlos 
verteilt. 
 

Dem Sportbund Rheinhessen sind 849 Sportvereine mit 298.770 Mitgliedern angeschlossen, vornehmlich im 
ländlichen Raum: 
 

• Kreis Alzey Worms:151 Sportvereine mit 56.384 Mitgliedern 
• Kreis Bad Kreuznach: 84 Sportvereine mit 20.125 Mitgliedern 
• Kreis Birkenfeld: 63 Sportvereine mit über 12.836 Mitgliedern 
• Kreis Mainz-Bingen: 270 Sportvereine mit über 91.736 Mitgliedern 
• Stadt Worms: 94 Sportvereine mit über 30.679 Mitgliedern 
• Stadt Mainz: 187 Vereine mit über 87.010 Mitgliedern 

 

Der Projektraum bezieht sich auf die Gesamtfläche des Sportbund Rheinhessen. Diese streckt sich in die 
Gebiete der LAGen Erbeskopf, Hunsrück, Rheinhessen, Rhein-Haardt, Soonwald-Nahe und Welterbe Oberes 
Mittelrheintal. Ein weiterer Flächenanteil entfällt auf die Städte Mainz und Worms, die aufgrund ihrer Größe 
nicht Teil einer Lokalen Aktionsgruppe sind. Für diese Gebiete wird durch die LAG Rheinhessen im Rahmen 
der Antragseinreichung ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung zur Gebietsüberschreitung an die regionale 
Verwaltungsbehörde gestellt. 
Mit der geplanten Zusammenarbeit sollen das Ehrenamt, die Vereine und die Seniorenarbeit in den genannten 
lokalen Aktionsgruppen unterstützt und stärker miteinander vernetzt werden.  

Der Sportbund Rheinhessen möchte mit diesem Projekt einen Beitrag zu den drei Querschnittsziele 
Wissensaustausch, Innovation und Chancengleichheit leisten. 
 

Der finanzielle Gesamtrahmen für das aufgeführte Vorhaben wird mit 23.287,00 Euro (brutto) veranschlagt. 
Ein LEADER-Zuschuss in Höhe von 17.465,25 Euro (Fördersatz 75 %) wurde beantragt.  
Das Vorhaben „Gemeinsam mehr bewegen - Sport vereint Seniorinnen und Senioren“ wird von der Lokalen 
Aktionsgruppe Rheinhessen bezuschusst - unter Nutzung der Fördermöglichkeiten des LEADER-Ansatzes. Ein 
Beschluss der LAG Rheinhessen wurde hierzu bereits in deren Vorstandssitzung vom 12. November 2025 
gefasst. Das Projektvorhaben wird vollständig aus Mitteln der LAG Rheinhessen bezuschusst, das Plafond der 
LAG Erbeskopf wird dadurch nicht belastet. 
 

Herr Oberbürgermeister Frühauf fragt nach dem Mehrwert und warum diese „Senioren-Bewegungsbox“ 
benötigt wird, wenn es doch bereits Sportvereine gibt. 
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Frau Mai weist, in Bezug auf die Frage von Herrn Oberbürgermeister Frühauf, darauf hin, dass die „Senioren-
Bewegungsbox“ in außersportlichen Institutionen, bspw. ASB, Caritas, DRK, Malteser etc. eingesetzt werden 
soll und somit auch außerhalb der Sportvereine genutzt wird. 
 

Frau Roth vom Landfrauenverband, die das Vorhaben im Rahmen einer Informationsveranstaltung bereits 
näher kennengelernt hat, befürwortet diese „Bewegungsbox“ ausdrücklich und sieht in dem Projekt eine große 
Bereicherung für die Seniorinnen und Senioren. Sie weist auch darauf hin, dass es viele ehrenamtlich Tätige 
gebe, die nicht aus Sportvereinen stammen und durch die „Bewegungsbox“ hilfreiche Anregungen für sportliche 
Aktivitäten erhalten können. Damit unterstreicht sie erneut den Mehrwert dieses Vorhabens für die Senioren. 
 

Herr Dieffenbacher möchte wissen, warum das Vorhaben in Form einer Kooperation durchgeführt werden soll. 
Frau Schleimer erklärt, dass Kooperationsvorhaben (Maßnahme 19.3) einen Fördersatz von 75 % erhalten. 
Kooperationen sind ein wichtiger Bestandteil der Arbeit der LAGen und bei diesem Projektvorhaben profitieren 
ja auch viele Institutionen in den Gebietskulissen der involvierten LAGen. 
 

Die Beschlussfassung erfolgt auf Vorschlag des Vorsitzenden. Es ergeht folgender 
 

Beschluss:  Die LAG Erbeskopf stimmt dem Vorhaben „Gemeinsam mehr bewegen – Sport 
vereint Seniorinnen und Senioren“ des Sportbund Rheinhessen unter Anerkennung 
und Anwendung der Auswahlkriterien der federführenden LAG Rheinhessen zu. 

 Die LAG Erbeskopf ermächtigt den Vorsitzenden den Kooperationsvertrag zwischen 
den o. g. LAGen für das Kooperationsvorhaben zu unterzeichnen. 

 Das Projektvorhaben wird vollständig aus Mitteln der LAG Rheinhessen bezu-
schusst, das Plafond der LAG Erbeskopf wird dadurch nicht belastet. 

 

Abstimmungsergebnis: 28 Stimmberechtigte  
  WiSo-Partner (= 39,29 %)     11 Ja-Stimmen 
  Vertreter der Zivilgesellschaft: (= 25,00 %)       7 Ja-Stimmen 
  Öffentliche Vertreter, inkl. Vorsitzender: (= 35,71 %)     10 Ja-Stimmen 
 
5. Information zum Umsetzungsstand der aktuellen Förderperiode 2023-2027 
 

Frau Schleimer informiert zunächst über den Umsetzungsstand der bewilligten Fördermittel in der Förderperiode 
2023-2027, laut Information des letzten Leader-Lenkungsausschuss im Juni 2025, bei welchem die LAG 
Erbeskopf 11 Projekte mit hohem Fördermittelanteil aufwies. 
Im Anschluss wird der aktuelle Umsetzungstand der von der LAG Erbeskopf ausgewählten Projektvorhaben für 
jeden einzelnen Förderaufruf kurz erläutert.  
Die entsprechende Übersicht wird im internen Bereich für die LAG-Mitglieder veröffentlicht und zukünftig stets 
aktualisiert, sobald sich Änderungen ergeben. 

 
6. Beschluss zu einer Maßnahme 04 d) - Bodenordnung – Flurbereinigung  
 

Die zugehörige Vorlage zu diesem Tagesordnungspunkt wurde den LAG-Mitgliedern am 03.12.2025 in der 
Leitz-Cloud (Zugang über den internen Bereich auf der LAG WEB-Seite) zur Verfügung gestellt. 
 

Im rheinland-pfälzischen ELER-Entwicklungsprogramm "Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, 
Landwirtschaft, Ernährung" (EPLR EULLE) ist eine erhöhte Fördermöglichkeit für Bodenordnungs-verfahren 
sowie für Maßnahmen zur Förderung des landwirtschaftlichen Wegebaus außerhalb der Flurbereinigung 
vorgesehen. 
Diese erhöhte Förderung kann beantragt werden, wenn die durchzuführende Maßnahme in dem Gebiet einer 
LAG liegt. Bei Zustimmung der jeweils zuständigen LAG-Mitglieder können die Antragsteller eine um 10% 
erhöhte Förderung zu den Maßnahmen erhalten. 
Die Mittel werden nicht aus dem Budget der LAG Erbeskopf bereitgestellt, sondern aus einem 
landeseigenen Plafond. Insofern entstehen der LAG Erbeskopf keine finanziellen Nachteile. 
 

Bei dem Maßnahmenbereich 04 d) handelt es sich i.d.R. um die Durchführung einer Flurbereinigung bzw. 
Flurneuordnung, d.h.es bezieht sich auf die rechtliche und technische Neuordnung von Grundstücken. Dies 
geschieht i.d.R. auf freiwilliger Basis zur Verbesserung der Agrarstruktur oder zum Ausgleich von Flächen zur 
Unterstützung der allgemeinen Entwicklung des ländlichen Raumes (z.B.: für die Dorferneuerung, die 
Landschafts- und Biotoppflege und/oder den Umweltschutz). 
 
Folgender Antrag auf Gewährung einer Zuwendung wurde eingereicht: 
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Flurbereinigungsverfahren Thalfang Nord 
 

Das Flurbereinigungsverfahren Thalfang Nord ist in der Zielsetzung hauptsächlich auf die Umsetzung von 
wasserwirtschaftlichen und landespflegerischen Maßnahmen ausgerichtet.  
 

Der für die Umsetzung aufgestellte Wege- und Gewässerplan ist im September durch die ADD geprüft worden.  
Um einen erhöhten Fördersatz zu erhalten ist ein entsprechender LAG-Beschluss einzureichen. (siehe Auszug 
aus dem Prüfvermerk Ziffer 13.3)  
 

Antragsteller ist die „Teilnehmergemeinschaft Thalfang Nord“, vertreten durch den Vorsitzenden Herrn Detlef 
Jochem. 
 

Bruttogesamtkosten: 325.000,00 € 
 
Da die LAG Erbeskopf immer nur über die 10%-ige Erhöhung der Fördersätze beschließt, möchte Herr 
Oberbürgermeister Frühauf wissen, wie hier die generellen Grundfördersätze festgelegt sind. 
Dies konnte in der LAG Sitzung nicht abschließend beantwortet werden, daher folgt diese Information durch 
Herrn Alles (DLR Mosel) an dieser Stelle der Niederschrift im Nachgang:  
 

Förderung der ländlichen Bodenordnung 
 

VV des MWVLW vom 25.06.2021 (Referat 8605) (Minbl. Nr. 06 S. 65), (Läbo, Laebo) 
 

2.4.2 Finanzierung von Bodenordnungsverfahren 
 

Bei der Finanzierung der Bodenordnungsverfahren können als Zuschuss gewährt werden: 
 

65 % der zuwendungsfähigen Ausführungskosten bei Weinbergsflurbereinigungsverfahren, 
ansonsten 75 %  
 

Eine Erhöhung des Zuschusses für Acker-Grünlandverfahren und 
Weinbergsflurbereinigungsverfahren auf bis zu 80 v. H. ist zulässig bei Verfahren mit besonderer 
Bedeutung zum Erhalt der Kulturlandschaft oder bei Verfahren mit besonderer ökologischer 
Zielsetzung. 
 

Die Bewilligungsbehörde kann festsetzen, dass die aus den Kosten für Naturschutzmaßnahmen 
resultierende Eigenleistung in begründeten Fällen aus Landesmitteln bis zu 100 v. H. übernommen 
wird (Landesförderung). 
 

Ausnahmen von der Höhe der festgelegten Zuschüsse kann das für die Förderung der 
Agrarwirtschaft zuständige Ministerium in besonders zu begründenden Fällen zulassen 
(Landesförderung). 
 

Grundsätzlich wird die Eigenleistung von der Teilnehmergemeinschaft übernommen. Anstelle der 
Teilnehmergemeinschaft kann auch die Gemeinde Eigenleistungen erbringen. 
 

2.4.3 Erhöhte Förderung bei der Umsetzung von Integrierten Ländlichen 
Entwicklungskonzepten und Lokalen Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzepten 
 

Dient ein Verfahren der Umsetzung eines anerkannten ländlichen Entwicklungskonzeptes wird eine 
Erhöhung des Zuschusssatzes um 5 v. H. und im Falle von Lokalen Integrierten Ländlichen 
Entwicklungskonzepten (LILE) in LEADER-Regionen um 10 v. H. gewährt. 
 

Die maximale Förderung beträgt in Acker-/Grünland und Weinbergsverfahren 90 v. H., in Wald- und 
Dorfflurbereinigungen 80 v. H. 

 

Von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen ist laut § 12 Abs. (1) der Geschäftsordnung der LAG 
Erbeskopf, Herr Detlef Jochem, als Vertreter des Antragstellers. 
 

Die Beschlussfassung erfolgt auf Vorschlag des Vorsitzenden. Es ergeht folgender 
 

Beschluss:   Die LAG Erbeskopf bestätigt, dass das Vorhaben „Flurbereinigungsverfahren  
Thalfang Nord“ der Umsetzung der von der regionalen ELER-Verwaltungs-behörde 
für die Förderperiode 2023-2027 anerkannten Lokalen Integrierten Ländlichen 
Entwicklungsstrategie (LILE) dient. Sie stimmt der erhöhten Förderung nach Nr. 
15.1 der Kurzbeschreibung GAP-SP - Interventionen in Rheinland-Pfalz i.V. m. Nr. 
4.4.3 des Förderbereichs 1: Integrierte ländliche Entwicklung des Rahmenplans der 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ 
zu. 
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Abstimmungsergebnis: 27 Stimmberechtigte (ohne Herr Jochem) 
  WiSo-Partner (= 40,74 %)     11 Ja-Stimmen 
  Vertreter der Zivilgesellschaft: (= 25,93 %)       7 Ja-Stimmen 
  Öffentliche Vertreter, inkl. Vorsitzender: (= 33.33 %)       9 Ja-Stimmen 
 
7. Beschluss zu einer Maßnahme zur Förderung des landwirtschaftlichen 

Wegebaus außerhalb der Flurbereinigung - „Maßnahme M 4.3.C“ - Wegebau 
 

Zu diesem TOP wurden die Unterlagen erst am 10.12.2025 eingereicht, daher konnte das Vorhaben den LAG-
Mitgliedern erst in der Sitzung (nach einstimmigem Beschluss zur Erweiterung der Tagesordnung) vorgestellt 
werden.  
 

Wie bekannt, können Wegebaumaßnahmen, die im Gebiet einer Lokalen Aktionsgruppe umgesetzt werden, 
bei Zustimmung der jeweils zuständigen LAG – eine um 10% erhöhte Förderung erhalten. Die Mittel werden 
nicht aus dem Budget der LAG Erbeskopf bereitgestellt, sondern aus einem landeseigenen Plafond. Insofern 
entstehen der LAG Erbeskopf keine finanziellen Nachteile. 
 

Es wurde ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Umsetzung von Investitionen in den 
landwirtschaftlichen Wegebau außerhalb der Flurbereinigung eingereicht zu dem Weg „Flachsstücker“ in der 
Ortsgemeinde Waldweiler. Dieser Antrag wurde von der LAG Erbeskopf bereits in der LAG-Sitzung am 
08.03.2022 (im Hunsrückhaus, Hilscheid) befürwortet. Da dies aber noch in der vergangenen Förderperiode 
war und seither die Kosten enorm gestiegen sind, wurde hier der Antrag wie folgt neu gestellt: 
 

Weg Waldweiler „Flachsstücker“ 
 

Träger: Ortsgemeinde Waldweiler (VG Saarburg-Kell) 
 

Länge des Wegebaus: 52 m 
 

Durchführungszeitraum: geplant 04.2026 bis 09.2026 
 

Beschreibung: Der asphaltierte Wirtschaftsweg befindet sich hinter dem Neubaugebiet und dient 
der direkten Erschließung von landwirtschaftlich genutzten Flächen und der 
Umfahrung der Ortslage.   
Die Oberfläche ist bituminös befestigt und befindet sich in einem baulich schlechten 
Zustand, sodass die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet ist.  

  Die Planung sieht eine Tragdeckschicht in der Breite von ca. 3,50 – 4,00 m vor. 
 

Bruttogesamtkosten: 130.000,00 € 
 

Die Beschlussfassung erfolgt auf Vorschlag des Vorsitzenden. Es ergeht folgender 
 

Beschluss:  Die LAG Erbeskopf bestätigt, dass das vorgenannte Vorhaben der Umsetzung der 
von der regionalen ELER-Verwaltungsbehörde für die Förderperiode 2023-2027 
anerkannten Lokalen Integrierten Ländlichen Entwicklungsstrategie (LILE) dient 
und stimmt der erhöhten Förderung nach Nr. 15.1 der Kurzbeschreibung GAP-
SP - Interventionen in Rheinland-Pfalz i.V. m. Nr. 4.4.3 des Förderbereichs 1: 
Integrierte ländliche Entwicklung des Rahmenplans der Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ zu. 

 

Abstimmungsergebnis: 28 Stimmberechtigte  
  WiSo-Partner (= 39,29 %)     11 Ja-Stimmen 
  Vertreter der Zivilgesellschaft: (= 25,00 %)       7 Ja-Stimmen 
  Öffentliche Vertreter, inkl. Vorsitzender: (= 35,71 %)     10 Ja-Stimmen 
 
8. Beschluss zu Mehrkosten und Kooperationsvertrag „Ebbes von Hei“ 
 

Zu diesem TOP wurden die Unterlagen erst am 09.12.2025 eingereicht, daher konnte das Vorhaben den LAG-
Mitgliedern erst in der Sitzung (nach einstimmigem Beschluss zur Erweiterung der Tagesordnung) vorgestellt 
werden.  
 

Neue Kostenberechnung zum Kooperationsvorhaben „Ebbes von Hei – jung, digital, regional“   
 

In der 7. LAG-Sitzung am 30.09.2025 hat die LAG Erbeskopf dem vorgenannten, vorhabenbezogenen 
Kooperationsvorhaben der Maßnahme 19.3 bereits zugestimmt. 
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Zunächst wurde, zur Auffrischung, erneut zum Projektvorhaben „Ebbes von Hei - jung, digital, regional“ 
informiert. Der Verein „Ebbes von Hei“ möchte damit eine ganz neue Zielgruppe für die Regionalität des Saar-
Hunsrück-Gebiets ansprechen, insbesondere die „Junge Generation“ (Schüler, Studenten, Kinder und 
Familien).  
Hierfür soll eine Personalstelle für 3 Jahre eingerichtet werden, zur Umsetzung folgender Maßnahmen: 
 

 Vermarktbares Konzept für Familien-Wanderwege (Verbindung mit Gastronomie/ Produzenten) 
 Innovative Veranstaltungsreihen für die „Junge Generation“ bzw. Familien 
 Marketing-Konzepte für Social-Media-Kanäle zur besseren Ansprache der “Jungen Generation“ 
 Bewusstseinsbildung für Regionalität, Identitätsstiftung für „Ebbes von Hei“ (Heimat) 

 

Die LAG Erbeskopf hat dem Projektvorhaben am 30.09.2025 bereits zugestimmt und eine Punktzahl von 
45 Punkten beschlossen, was einer Premiumförderung entspricht. 
 

Die Kosten für das Projektvorhaben haben sich nun leicht erhöht.  
Der Projektträger hat darüber informiert, dass es nun einen Pauschalbetrag für Personal- u. Reisekosten, sowie 
die Geschäftsausstattung und Miete für einen Büroraum gibt, die anzuwenden sind. Die zuvor ermittelten 
Kosten basierten auf vorliegenden Angeboten. Im Vergleich stellen sich die Kosten nun wie folgt dar: 
 

Kostenaufteilung alt (30.09.2025): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufstellungen von 
Saarschleifenland 
Touristik GmbH 

 
 
 

 

Übersicht der Kosten 30.09.2025 11.12.2025 Erhöhung 

Rheinland-pfälzischer Teil: 124.294,86 € 126.824,81 € + 2.529,95 € 

Anteil LAG Erbeskopf: 90.047,11 € 91.879,97 € + 1.832,86 € 

 
  

Kostenaufteilung neu (11.12.2025) 
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Frau Schleimer weist darauf hin, dass der rheinland-pfälzische Anteil zu 100 % aus der LEADER-
Landesreserve bestritten wird und das Plafond der LAG Erbeskopf zur Finanzierung nicht 
herangezogen wird. 
 

Der Eigenanteil des Projektträgers, der Saarschleifenland Tourismus GmbH, wird komplett vom Verein „Ebbes 
von Hei e.V.“ übernommen.  
 

Von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen ist laut § 12 Abs. (4) der Geschäftsordnung der LAG 
Erbeskopf, Herr Ralf Becker, Vorsitzender des Vereins „Ebbes von hei e.V.“, da er wesentlich an der Genese 
des Projektvorhabens beteiligt ist. 
Weiterhin ausgeschlossen ist durch Selbstanzeige Frau Reichelt. Sie erklärt, dass bereits die Möglichkeit 
besprochen wurde, diese Personalstelle ggfs. später beim Naturpark Saar-Hunsrück anzusiedeln und überdies 
eine enge Kooperation zwischen der Regionalinitiative „Ebbes von hei“ und dem Naturpark Saar-Hunsrück 
besteht. Daher hat sie sich entschlossen hier eine Befangenheit anzuzeigen. 
 

Die Beschlussfassung erfolgt auf Vorschlag des Vorsitzenden. Es ergeht folgender 
 

Beschluss:  Die LAG Erbeskopf stimmt den vorgelegten Mehrkosten des Projektvorhabens 
„Ebbes von Hei - jung, digital, regional“ sowie dem darauf angepassten 
Kooperationsvertrag vom 09.12.2025 zu.  
Der Vorsitzende wird dazu ermächtigt den Kooperationsvertag zu unterzeichnen 

 

Abstimmungsergebnis: 26 Stimmberechtigte (ohne Hr. Becker und Fr. Reichelt)  
  WiSo-Partner (= 38,46 %)     10 Ja-Stimmen 
  Vertreter der Zivilgesellschaft: (= 26,92 %)       7 Ja-Stimmen 
  Öffentliche Vertreter, inkl. Vorsitzender: (= 34.62 %)       9 Ja-Stimmen 
 
9. Information zur Terminplanung 2026 
 

Eine Übersicht der geplanten Termine wurde den LAG-Mitgliedern am 03.12.2025 in der Leitz-Cloud (Zugang 
über den internen Bereich auf der LAG WEB-Seite) zur Verfügung gestellt. 
 

Im Jahr 2026 soll im April wieder eine zweitägige Regionaltagung der LAG Erbeskopf stattfinden. Eine solche 
Veranstaltung fand bereits im November 2015 im Seehotel in Kell und im November 2018 im Hotel Marienhöh 
in Langweiler statt. 
Im Rahmen dieser Tagung soll zum einen die nächste LAG-Auswahlsitzung sowie die Vorbereitungen für die 
Zwischenevaluierung der Förderperiode 2023-2027 erfolgen. Letztere muss bereits bis zum 30.06.2026 abge-
schlossen werden. 
Nach genauerer Bestimmung der Lokalität werden zwei Termine vorgeschlagen und mittels einer Online-
Umfrage wird der Termin gewählt, der bei der Mehrheit der LAG-Mitglieder passt. 
Derzeitige Alternativ-Vorschläge: 16./17.04.2026 oder 17./18.04. 2026, noch unbestätigt. 
 
Im August 2026 soll wieder eine Projekt-Rundfahrt stattfinden. Diese fanden bisher im Oktober 2013 und im 
Oktober 2019 statt. Bei dieser ganztägigen Bus-Rundfahrt haben die LAG-Mitglieder die Möglichkeit von ihnen 
ausgewählte, umgesetzte Projekte anzuschauen bzw. zu besichtigen. 
Auch hier wird das genaue Datum nach Verfügbarkeit des Busses mittels einer Online-Umfrage festgelegt. 
 
 

10. Beschluss zum neuen, 7. Förderaufruf LEADER 
 
Es wird vorgeschlagen einen neuen, 7. LEADER-Förderaufruf mit nachfolgend aufgeführten Maßgaben zeitnah 
zu starten. 
 
Laufzeit des Aufrufs: 1. Januar – 15.03.2026  
 
Auswahltermin: Geplant: 17.04.2026   
 
Fördermittelbudget Gesamt: 400.000,00 € (Mittel 2029)  
   

  davon EU-ELER-Mittel  350.000,00 €  
 davon Landesmittel MWVLW   50.000,00 € 
 
Es wird auf die Unterteilung des Aufrufs in separate Mittel für private oder öffentliche Projektträger verzichtet. 
Die Mittel werden den Vorhaben nach der Rangfolge im Ranking zur Verfügung gestellt.  
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Die aufgerufenen Fördermittel (Landesmittel) stehen unter dem Vorbehalt der haushaltsrechtlichen Zuweisung 
im Landeshaushalt. 
 

Sofern bis vier Wochen vor Ende der Einreichungsfrist zusätzliche Mittel bereitgestellt werden, so sollen diese 
unmittelbar in den Aufruf einfließen. 
 

Die Beschlussfassung erfolgt auf Vorschlag des Vorsitzenden. Es ergeht folgender 
 

Beschluss:  Die LAG Erbeskopf beschließt den 7. LEADER-Förderaufruf der Förderperiode 
2023-2027: 

 

Laufzeit des Aufrufs: 1. Januar – 15. März 2026  
  

Auswahltermin: geplant: 17.04.2026 
 

Fördermittelbudget:     Gesamt: 400.000,00 € (Mittel 2029)  
   

  davon EU-ELER-Mittel  350.000,00 €  
 davon Landesmittel MWVLW   50.000,00 € 

  

Es wird auf die Unterteilung des Aufrufs in separate Mittel für private oder öffentliche 
Projektträger verzichtet.  
Die Mittel werden den Vorhaben nach der Rangfolge im Ranking zur Verfügung 
gestellt.  
Die aufgerufenen Fördermittel (Landesmittel) stehen unter dem Vorbehalt der 
haushaltsrechtlichen Zuweisung im Landeshaushalt. 
Sofern bis vier Wochen vor Ende der Einreichungsfrist zusätzliche Mittel 
bereitgestellt werden, so sollen diese unmittelbar in den Aufruf einfließen. 
 

Abstimmungsergebnis: 28 Stimmberechtigte  
  WiSo-Partner (= 39,29 %)     11 Ja-Stimmen 
  Vertreter der Zivilgesellschaft: (= 25,00 %)       7 Ja-Stimmen 
  Öffentliche Vertreter, inkl. Vorsitzender: (= 35,71 %)     10 Ja-Stimmen 
 
Der neue, 7. Förderaufruf ist in der Anlage 4 beigefügt, wird auf der LAG WEB-Seite sowie über die  
Verwaltungen und die Presse veröffentlicht. 
 
 
 
 

Verschiedenes 
 

Der Vorsitzende fragt, ob es keine weiteren Anmerkungen oder Wortmeldungen gibt. Dies ist nicht der Fall.  
 
Die nächste LAG-Sitzung ist geplant für den 17.04.2026, bitte den Termin schon mal vormerken. 
Der Tagungsort steht noch nicht fest, ist abhängig von der geplanten Regionaltagung und wird den LAG-
Mitgliedern baldmöglichst mitgeteilt. 
 

Der Vorsitzende schließt die Sitzung. 
 
 
 
Vorsitzender  Schriftführerin 
 
 
 
  

 
Stefan Ding Iris Schleimer 
Hermeskeil, den 15.12.2025 
 
 
 
 

Anlagen:  
 

1. Anwesenheitsübersicht der 8. LAG-Sitzung vom 11.12.2025 in Herrstein 
2. Aktuelle Mitgliederliste LAG Erbeskopf 
3. Zusammenfassung der Ergebnisse der Survio-Online-Befragung vom November 2025 
4. Neuer, 7. Förderaufruf LEADER ab 01.01.2026 







LAG-Erbeskopf Mitglieder (39 Personen)   Anlage 1 zur Geschäftsordnung Stand: 11.12.2025

davon: 31 stimmberechtigt

Info: Vorsitzender (zählt zur Gruppe öffentlicher Mitglieder) Vertreter laut LAG-Beschluss:

Ding, Stefan BM VG Hermeskeil 1. Vertreter: Metzen, Frank 2. Verteter: Görg, Klaus

Wirtschafts- und Sozialpartner  (11 Stimmen = 35,5 %): Vertreter laut LAG-Beschluss:

Becker, Birgit Richard Hans Becker GmbH & Co. KG Simon, Peter Edelsteinminen GmbH

Becker, Ralf "Ebbes von Hei" e.V. Marx, Klaus "Ebbes von Hei" e.V.

Eiden, Markus KLE Energie GmbH Lorang, Henning KLE Energie GmbH

Gisch, Anneliese Bauern- und Winzerverband Schwerdtner, Ingrid Bauern- und Winzerverband 

Mai, Ulrike Live Soziale Chancen e. V. Mai, Thomas Live Soziale Chancen e. V.

Merschbächer, Dr. Günter MBC Merschbächer Consulting Lubig, Dr. Sebastian Josef Lubig GmbH

Metzen, Frank Maschinenring Hunsrück GmbH Gisch, Karl-Heinz Maschinenring Hunsrück GmbH

Meyer, Walburga Hochwald Ferienland e. V. Palzer, Marion Landal Green Park Hochwald, Kell

Roth, Anette Landfrauenverband Ertz, Hedi Landfrauenverband 

n.n. Pflegestützpunkt Hermeskeil n.n.

Steinmetz, Vera Bauern- und Winzerverband Gemmel-Zeimentz, Dorothea Bauern- und Winzerverband

Stephan, Kathrin Herbert Stephan KG Helmes, Christina Herbert Stephan KG 

Zivilgesellschaft  (9 Stimmen = 29,0 %): Vertreter laut LAG-Beschluss:

Clemens, Jörg SDW - Schutzgem. Dtsch.Wald e.V. Winkel, Patrick SDW - Schutzgem. Dtsch.Wald e.V.

Dieffenbacher, Reiner NABU, Kreisgruppe Birkenfeld e.V. Jungmann, Christian NABU, Kreisgruppe Birkenfeld e.V.

Eiden-Steinhoff, Maria BUND, Kreisgruppe Trier-Saarburg e.V. Mayer, Kristine BUND, Kreisgruppe Trier-Saarburg e.V.

Görg, Klaus Hunsrückverein e.V. Gröber, Julian Hunsrückverein e.V.

Graham, Marion Jugendhof Gräfendhron GmbH Güldenberg, Lutz Jugendhof Gräfendhron GmbH

Koch, Michael Freundeskreis Nationalpark HH e.V. Storr, Birgit Freundeskreis Nationalpark HH e.V.

Lommatzsch, Benjamin Jugendvertreter, Landjugend BIR

Mildenberger, Reiner Landschaftspflegeverband Birkenfeld e.V. Kraft, Dr. Herbert Landschaftspflegeverband Birkenfeld e.V.

Reicherts, Alfred FV Dtsch. Edelsteinstraße e.V. Voigt, Rouven Deutsche Edelsteinstraße e.V.

Öffentliche Mitglieder  (11 Stimmen = 35,5 %): Vertreter laut LAG-Beschluss:

Alsfasser, Bernd Bürgermeister VG Baumholder Beigeordnete/r VG Baumholder

Besiri, Arianit Bürgermeister Gemeinde Morbach Beigeordnete/r EG Morbach

Breitbach, Tamara Bürgermeisterin VG Thalfang a.E. Beigeordnete/r VG Thalfang

Ding, Stefan Bürgermeister VG Hermeskeil Beigeordnete/r VG Hermeskeil

Dixius, Jürgen Bürgermeister VG Saarburg-Kell Beigeordnete/r VG Saarburg-Kell

Frühauf, Frank Oberbgm. Stadt Idar-Oberstein Beigeordnete/r Stadt Idar-Oberstein

König, Matthias Bürgermeister VG Birkenfeld Beigeordnete/r VG Birkenfeld

Nickels, Stephanie Bürgermeisterin VG Ruwer Beigeordnete/r VG Ruwer

Weber, Uwe Bürgermeister VG Herrstein Beigeordnete/r VG Herrstein  

Müller, Iris Hunsrück Touristik GmbH Prem-Kern Petra, Naheland-Touristik GmbH

Reichelt, Sabrina Naturpark Saar-Hunsrück e.V. Hoff-Güdelhöfer, Lydia Naturpark Saar-Hunsrück e.V.

Beratende Mitglieder  (8, nicht stimmberechtigt):

Alles, Torben DLR Mosel

Biehl, Christina KV Birkenfeld - WiFöG Mele, Chiara WiFöG KV Birkenfeld 

Egidi, Dr. Harald Nationalpark Hunsrück-Hochwald Rommelfanger, Jan Nationalpark Hunsrück-Hochwald

Goßler, Philipp KV Bernkastel-Wittlich

Kleinwächter, Charlotte Energieagentur Rheinland-Pfalz Beyer, Stefan Energieagentur Rheinland-Pfalz

Maier, Olaf ADD Trier

Strupp, Cornelia KV Trier-Saarburg

Wölbert, Elisa DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück

Thiel, Christian stellvertr. Jugendverteter
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LAG Sitzung am 
11.12.2025

Vorstellung Ergebnisse online-Umfrage im Rahmen der 
AbschlussevaluierunG zur Förderperiode 2014-2020

Ergebnisse Online-Umfrage

• Online-Umfrage wurde im November 2025 durchgeführt

• Richtete sich an Projektträger und deren Berater

sowie an die LAG Mitglieder (FP 2014 - 2020)

• 49 Probanden haben insgesamt teilgenommen
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1 Stern – unzufrieden

6 Sterne – hoch 

zufrieden
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Erläuterung:

3 = ich stimme 

vollkommen zu

0 = nicht 

zutreffend

-3 = ich stimme 

überhaupt nicht zu
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Bei den nachfolgenden 

Fragen sollten Sterne 

vergeben werden:

1 Stern – unzufrieden

6 Sterne – hoch zufrieden
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Ergebnisse Online-Umfrage

19. 8.1 Folgende Aktivitäten und Strukturen der LAG 
Erbeskopf sind besonders positiv hervorzuheben:

• Kompetente Beratung und Unterstützung durch die 
Geschäftsstelle wird durchweg gelobt

Ergebnisse Online-Umfrage

20. 8.2 In folgenden Bereichen sehe ich persönlich 
noch Handlungsbedarf:

• Bürokratieabbau -wurde insgesamt 18 mal genannt

• Bekanntheitsgrad der LAG Erbeskopf in der Region

• Kein Handlungsbedarf - wurde 14 genannt
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Ergebnisse Online-Umfrage

Fazit

• Die LAG Erbeskopf hat in der FP 2014-2020 ein hohes Maß an 
Vertrauen und Zufriedenheit aufgebaut

• Für zukünftige Ausrichtung sollte der Fokus auf dem Ausbau 
digitaler Instrumente und einer stärkere 
Zielgruppenorientierung liegen – insbesondere in Richtung 
jüngerer Menschen

• Rolle der LAG als zentrale regionale Anlaufstelle muss weiter 
gestärkt werden



 

 

Aufruf zur Einreichung von Projektvorschlägen bei der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) 

Erbeskopf, Aufruf Nr. 7 

 

Leader-Förderperiode 2023 – 2027 im Rahmen des GAP-Strategieplans, Projekte zur 
Umsetzung von Vorhaben im Rahmen des LEADER-Ansatzes [Intervention EL-0703] 

 

Datum des Aufrufes:     01.01.2026 
 

Fristende zur Einreichung von Projektsteckbriefen:    15.03.2026 
 

Datum der Projektauswahl durch die LAG Erbeskopf:    17.04.2026 
 

In diesem Mittelaufruf insgesamt zur Verfügung stehendes Budget:   400.00,00 € 
 

  davon EU-ELER-Mittel  350.000,00 € 

  davon Mittel des Landes Rheinland-Pfalz   50.000,00 € 

  
 

Die Mittel werden den Vorhaben nach der Rangfolge im Ranking zur Verfügung gestellt.  

Die aufgerufenen Fördermittel (Landesmittel) stehen unter dem Vorbehalt der haushaltsrechtlichen Zuweisung 

im Landeshaushalt. 
 

Sofern bis vier Wochen vor Ende der Einreichungsfrist zusätzliche Mittel bereitgestellt werden, so sollen diese 

unmittelbar in den Aufruf einfließen. 
 

Ablauf des Auswahlverfahrens: 
 

1. Beratung durch die LAG-Geschäftsstelle. 

2. Einreichung des Projektsteckbriefes durch den Projektträger bei der Geschäftsstelle der LAG Erbeskopf.  

3. Prüfung der Projektunterlagen auf Vollständigkeit und grundsätzliche Förderfähigkeit. 

4. Ggfs. Vorstellung des Vorhabens bei der Auswahlsitzung durch den Projektträger. 

5. Bewertung der Förderwürdigkeit und Festlegung einer Punktbewertung durch die LAG anhand der 

beschlossenen Auswahlkriterien, bei der Auswahlsitzung (ggfs. auch im Umlaufbeschluss).  

6. Einstufung des Vorhabens in einer Tabelle der eingereichten Projektideen anhand der Punktbewertung 

(Ranking). 

7. Auswahl und Festlegung der Zuwendung bzw. Ablehnung des Vorhabens. 

8. Bei positiver Auswahl formale Antragstellung über die LAG – Geschäftsstelle an die Aufsichts- und 

Dienstleistungsdirektion Trier durch den Projektträger innerhalb von sechs Monaten nach erfolgter 

Projektauswahl. Eine nicht fristgerechte (vollständige) Beantragung führt grundsätzlich zur Aufhebung 

des vorhabenbezogenen positiven Auswahlbeschlusses und der Reservierung der Fördermittel. 

 

Folgende wichtige Informationen finden Sie auf der Website der LAG Erbeskopf: 
 

www.lag-erbeskopf.de 
 

 Gebietskulisse der LAG Erbeskopf 

 Lokale Integrierte Ländliche Entwicklungsstrategie (LILE) der LAG Erbeskopf 

 Vordruck „Projektsteckbrief“ der LAG Erbeskopf (für die Projekteinreichung vgl. Nr. 2 oben) 

 Aktuelle Fassung Projektauswahlkriterien der LAG Erbeskopf (maßgeblich für die Projektbewertung und 

den daraus resultierenden Fördersatz – vgl. Nr. 5 oben) 

 Mitglieder der LAG Erbeskopf (Information zur Zusammensetzung des Entscheidungsgremiums) 

 

Die vollständig ausgefüllten und um die geforderten Anlagen ergänzten Projektsteckbriefe sind 

einzureichen bei: 
 

Lokale Aktionsgruppe (LAG) Erbeskopf 

c/o Verbandsgemeindeverwaltung Hermeskeil 

Langer Markt 17, 54411 Hermeskeil 

Tel :    +49 (6503) 809-159 oder -167          Fax: +49 (6503) 809-200          E-Mail:  info@lag-erbeskopf.de 
 

Bei Rückfragen oder Beratungswünschen können Sie sich unter obigen Kontaktdaten gerne mit der 

LAG-Geschäftsstelle in Verbindung setzen. 


